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SATZUNG UND GEMEINNÜTZIGKEIT 

 

1 N AM E UN D S ITZ  DES VER E INS ,  GE S CHÄF TSJAHR  

(1) Der Verein führt den Namen „Tiertafel Werne e.V.“. Er ist im Vereinsregister eingetragen. 

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Werne. 

(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

  

2 ZW E CK,  GE ME INNÜ TZIGKE IT DES VER EINS  

(1) Der Verein mit Sitz in Werne verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 
Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke” der Abgabenordnung. 

(2) Der Zweck des Vereins ist die Förderung des Tierschutzes. Der Satzungszweck wird insbesondere 
verwirklicht durch: 

• kostenlose Ausgabe von Tierfutter und Tierbedarf für Haustiere, soweit der Halter des Tieres 
zur artgerechten Versorgung des Tieres nicht in der Lage erscheint, 

• Information und Beratung zur artgerechten Haltung und Pflege von Haustieren, um eine 
nicht artgerechte Haltung von Haustieren zu beseitigen und zu vermeiden, 

• freiwillige Unterstützung bei tierärztlicher Versorgung von Haustieren, sofern der Halter die 
Mittel hierfür nicht aufbringen kann, 

• Durchführung von Veranstaltungen und Events (Messeauftritte, Infostände u.ä.) zur 
Information über die Belange des Vereins, die artgerechte Haltung von Haustieren und zu 
Fragen des Tierschutzes, 

• die Zusammenarbeit mit anderen Tierschutzorganisationen sowie Hilfs-organisationen für 
Menschen. 

Es ist ausdrücklich nicht Zweck des Vereins, die Zucht von Haustieren oder das Sammeln von 
Haustieren zu unterstützen oder zu fördern. 

(3) Ein Rechtsanspruch auf die Leistungen des Vereins besteht nicht. 

(4) Der Verein darf die zur Erfüllung der Aufgaben nach Absatz 2 erforderlichen Einrichtungen 
schaffen und/oder erwerben und die zur Erfüllung seiner Zwecke erforderlichen Wirtschaftsgüter 
erwerben. 



 

2 
 

(5) Der Verein kann sich zur Verfolgung seiner Zwecke an anderen Körperschaften beteiligen oder 
deren Mitglied werden sowie auch Mittel für andere Körper-schaften beschaffen und für 
steuerbegünstigte Zwecke – ausschließlich – an solche Körperschaften weiterleiten, deren 
Zwecksetzung den Zwecken des Vereins nach dieser Satzung (Absatz 2) entspricht. Der Verein kann 
sich zur Verfolgung seiner Zwecke auch des Einsatzes von Hilfspersonen bedienen. 

(6) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Er kann 
Spendengelder einnehmen und für die Zwecke nach Absatz 2 ausgeben. Dem Vereinsvermögen 
wachsen solche Spenden und andere Zuwendungen Dritter unmittelbar zu, die ausdrücklich dazu 
bestimmt sind. Steuerlich zulässige Rücklagen dürfen gebildet und vereinnahmte Mittel diesen 
Rücklagen zugeführt werden. 

(7) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder 
erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. 

(8) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 

 3  ER W ERB DER M ITGLIE DSCHAF T  

(1) Die Mitgliedschaft besteht aus: 

a) Ordentlichen Mitgliedern 
b) Fördermitgliedern 
c) Ehrenmitgliedern 

(2) Die Aufnahme in den Verein ist schriftlich beim Vorstand zu beantragen. Bei Minderjährigen ist 
der Aufnahmeantrag durch die gesetzlichen Vertreter zu stellen. Der Vorstand entscheidet über den 
Aufnahmeantrag nach freiem Ermessen. Eine Ablehnung des Antrags muss er gegenüber dem 
Antragsteller nicht begründen. 

(a) Ordentliches Mitglied des Vereins kann jede (natürliche) Person werden. Ordentliche Mitglieder 
haben ein Stimm- und Wahlrecht in der Mitglieder-versammlung sowie die vom Gesetz 
Vereinsmitgliedern eingeräumte Rechte. 
(b) Fördermitglied (oder auch Förderer) kann werden, wer sich zu den Zielen des Vereins bekennt 
und einen Beitrag leistet. Förderer können natürliche oder juristische Personen durch einen 
entsprechenden Antrag werden. Förderer haben das Recht, Vorschläge zu den Aktivitäten des 
Vereins zu machen. Sie erhalten ferner Informationen über die Aktionen des Vereins und die 
Verwendung der Förderbeiträge. Förderer haben kein Stimm- und Wahlrecht. 
(c) Auf Vorschlag des Vorstands kann die Mitgliederversammlung Mitglieder oder sonstige Personen, 
die sich um den Verein besonders verdient gemacht haben, zu Ehrenmitgliedern auf Lebenszeit 
ernennen. Ehrenmitglieder haben kein Stimm- und Wahlrecht. 

(3) Ein Anspruch auf Mitgliedschaft besteht nicht. 
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4 RE CHTE UN D PF LICHTE N DER M ITGLIE DER  

 (1) Jedes Mitglied hat das Recht, die Einrichtungen des Vereins zu nutzen und an gemeinsamen 
Veranstaltungen teilzunehmen. 

(2) Jedes Mitglied hat die Pflicht, die Interessen des Vereins zu fördern und, soweit es in seinen 
Kräften steht, das Vereinsleben durch seine Mitarbeit zu unterstützen. 

  

5 BE EN DIGUNG DER MITGLIEDS CHAF T  

(1) Die Mitgliedschaft im Verein endet durch Tod, im Fall einer juristischen Person mit ihrer Löschung 
im Handelsregister, Austritt oder Ausschluss. 

(2) Der Austritt ist schriftlich gegenüber dem Vorstand zu erklären. Der Austritt eines ordentlichen 
Mitglieds kann nur mit einer Frist von drei Monaten zum Ende des Geschäftsjahres erklärt werden. 
Förderer können ohne Frist ihre Mitgliedschaft jederzeit durch kurze schriftliche Mitteilung an den 
Vorstand beenden. 

(3) Ein Mitglied kann durch Vorstandsbeschluss aus wichtigem Grund aus dem Verein 
ausgeschlossen werden. Wichtige Gründe sind u.a., wenn das Mitglied 

a) schuldhaft das Ansehen oder die Interessen des Vereins in schwerwiegender Weise schädigt und 
Unfrieden im Verein stiftet oder 
b) mehr als drei Monate mit der Zahlung seiner Aufnahmegebühr oder seiner Mitgliedsbeiträge im 
Rückstand ist und trotz schriftlicher Mahnung unter Androhung des Ausschlusses die Rückstände 
nicht eingezahlt hat. 

Dem Mitglied ist Gelegenheit zu geben, in der Mitgliederversammlung zu den Gründen des 
Ausschlusses Stellung zu nehmen. Diese sind ihm mindestens zwei Wochen vorher mitzuteilen. 

  

6 M ITGLIE DSBEITR ÄGE  

 (1) Jedes ordentliche Mitglied hat einen jährlichen Mitgliedsbeitrag zu entrichten. Der Beitrag ist 
spätestens am 1.3. des Jahres zur Zahlung fällig. Ist ein Mitglied mit der Zahlung des Beitrages in 
Rückstand, hat das Mitglied kein Stimmrecht in der Mitgliederversammlung. 

(2) Die Höhe der Mitgliedsbeiträge wird von der Mitgliederversammlung festgelegt. 

(3) Förderer und Ehrenmitglieder sind von den Mitgliedsbeiträgen befreit. 
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7 OR GAN E DE S VER EINS  

Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung. 

   

8 VORS TAN D  

(1) Der Vorstand besteht aus drei Personen: Dem Vorsitzenden, seinem Stellvertreter und dem 
Schatzmeister. 

(2) Jedes Vorstandsmitglied ist einzeln vertretungsberechtigt. 

(3) Vorstandsmitglieder dürfen für Zeit – und Arbeitsaufwand eine angemessene Vergütung erhalten. 
Über Gewährung und Höhe der Vergütung beschließt der Vorstand. Das begünstigte 
Vorstandsmitglied hat bei der Beschlussfassung über seine eigene Vergütung kein Stimmrecht. 
Vorstandsmitglieder können auch auf Grundlage eines Anstellungsvertrages für den Verein tätig 
sein. Zuständig für den Abschluss, die Änderung und die Beendigung eines Anstellungsvertrages mit 
einem Vorstandsmitglied sind die beiden anderen, nicht begünstigten Vorstandsmitglieder. 

  

9 AUF GAB EN DE S VO RS TAN DS  

Dem Vorstand des Vereins obliegt die Vertretung des Vereins nach § 26 BGB und die Führung seiner 
Geschäfte. Er hat insbesondere folgende Aufgaben: 

a) die Einberufung und Vorbereitung der Mitgliederversammlungen einschließlich der Aufstellung der 
Tagesordnung, 
b) die Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung, 
c) die Verwaltung des Vereinsvermögens und die Anfertigung des Jahresberichts, 
d) die Aufnahme neuer Mitglieder. 

Der Vorstand kann für die Erledigung der laufenden Geschäfte des Vereins einen Geschäftsführer 
bestellen und diese Vollmacht für die Vertretung des Vereins nach außen in bestimmten 
Angelegenheiten erteilen. 

  
10  BE S TE LLUNG DES VO RS TAN DS  

(1) Die Mitglieder des Vorstands werden von der Mitgliederversammlung für die Dauer von fünf 
Jahren einzeln gewählt. Mitglieder des Vorstands können nur ordentliche Mitglieder des Vereins sein; 
mit der Mitgliedschaft im Verein endet auch die Mitgliedschaft im Vorstand. Die Wiederwahl oder die 
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vorzeitige Abberufung eines ordentlichen Mitglieds durch die Mitgliederversammlung ist zulässig. Ein 
ordentliches Mitglied bleibt nach Ablauf der regulären Amtszeit bis zur Wahl seines Nachfolgers im 
Amt. 

(2) Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus dem Vorstand aus, so sind die verbleibenden Mitglieder des 
Vorstands berechtigt, ein ordentliches Mitglied des Vereins bis zur Wahl des Nachfolgers durch die 
Mitgliederversammlung in den Vorstand zu wählen. 

  
11  BE R ATUN G U ND BE S CHLUS SF ASS UN G DE S 

VOR S TAN DS  

 (1) Der Vorstand tritt nach Bedarf zusammen. Die Sitzungen werden vom Vorsitzenden, bei dessen 
Verhinderung von seinem Stellvertreter, einberufen. Eine Einberufungsfrist von einer Woche soll 
eingehalten werden. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Mitglieder anwesend 
sind. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung die seines 
Stellvertreters. 

(2) Die Beschlüsse des Vorstands sind zu protokollieren. Das Protokoll ist vom Protokollführer sowie 
vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von seinem Stellvertreter oder einem anderen Mitglied 
des Vorstands zu unterschreiben. 

  

12  AUF GAB EN DE R M ITGLIE DE R VE RS AM M LUN G  

Die Mitgliederversammlung ist zuständig für die Entscheidungen in folgenden Angelegenheiten: 

a) Änderungen der Satzung, 
b) die Festsetzung der Mitgliedsbeiträge, 
c) die Ernennung von Ehrenmitgliedern sowie der Ausschluss von Mitgliedern aus dem Verein, 
d) die Wahl und die Abberufung der Mitglieder des Vorstands, 
e) die Entgegennahme des Jahresberichts und die Entlastung des Vorstands, 
f) die Auflösung des Vereins. 

  

13  E IN BER UFUN G DER M ITGLIE DER VERS AMM LUN G  

(1) Mindestens einmal im Jahr, möglichst im ersten Halbjahr, ist vom Vorstand eine ordentliche 
Mitgliederversammlung einzuberufen. Die Einberufung erfolgt in Textform unter Einhaltung einer 
Frist von zwei Wochen und unter Angabe der Tagesordnung. 
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(2) Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest. Jedes ordentliche Mitglied kann bis spätestens eine 
Woche vor der Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich eine Ergänzung der Tagesordnung 
beantragen. Über den Antrag entscheidet der Vorstand. Über Anträge zur Tagesordnung, die vom 
Vorstand nicht aufgenommen wurden oder die erstmals in der Mitgliederversammlung gestellt 
werden, entscheidet die Mitgliederversammlung mit der Mehrheit der Stimmen der anwe-senden 
ordentlichen Mitglieder; dies gilt nicht für Anträge, die eine Änderung der Satzung, Änderungen der 
Mitgliedsbeiträge oder die Auflösung des Vereins zum Gegenstand haben. 

(3) Der Vorstand hat eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen, wenn es das 
Interesse des Vereins erfordert oder wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder dies schriftlich unter 
Angabe des Zwecks und der Gründe beantragt. Soweit die Umstände dies zulassen, ist eine 
Ladungsfrist von zwei Wochen einzuhalten und die Tagesordnung mit der Einladung bekannt zu 
geben. Das Einladungsschreiben gilt als den Mitgliedern zugegangen, wenn es an die dem Vorstand 
zuletzt bekannt gegebene Anschrift gerichtet wurde. 

  

14  BE S CHLUSSF ASSUN G DER 
M ITGLIE DE R VER SAMM LUN G  

 (1) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden des Vorstands, bei dessen Verhinderung von 
seinem Stellvertreter und bei dessen Verhinderung von einem durch die Mitgliederversammlung zu 
wählenden Versammlungsleiter geleitet. 

(2) Jedes ordentliche Mitglied, das nicht mit der Zahlung des Mitgliedsbeitrages in Rückstand ist (§ 6 
Abs 1), hat eine Stimme. Eine Bevollmächtigung zur Ausübung des Stimmrechtes durch ein anderes 
ordentliches Mitglied ist nur durch schriftliche Vollmacht zulässig; ein Mitglied kann dabei jeweils 
nicht mehr als ein anderes Mitglied aufgrund einer Vollmacht vertreten. 

(3) Jede Mitgliederversammlung ist unabhängig von der Zahl der erschienenen Mitglieder 
beschlussfähig. 

(4) Die Mitgliederversammlung beschließt in offener Abstimmung mit der Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen, sofern Gesetz oder Satzung nichts anderes bestimmen. Kann bei Wahlen kein Kandidat 
die Mehrheit der abgegebenen Stimmen auf sich vereinen, ist gewählt, wer die meisten Stimmen 
erhalten hat (relative Mehrheit); zwischen mehreren Kandidaten mit gleicher Zahl der Stimmen ist 
eine Stichwahl durchzuführen. Beschlüsse über eine Änderung der Satzung bedürfen der Mehrheit 
von drei Vierteln, der Beschluss über die Änderung des Zwecks oder die Auflösung des Vereins der 
Zustimmung von neun Zehnteln der abgegebenen Stimmen. 

(5) Über den Ablauf der Mitgliederversammlung und die gefassten Beschlüsse ist ein Protokoll zu 
fertigen, das vom Protokollführer und vom Versammlungsleiter zu unterschreiben ist. 
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15  AUF LÖSUNG DES VER EINS ,  B EEN DIGU NG AU S 
AN DERE N GRÜN DEN, W E GF ALL S TE UER BE GÜ NS TIGTE R 

Z WE CKE 

 (1) Im Falle der Auflösung des Vereins sind der Vorsitzende des Vorstands und sein Stellvertreter 
gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren, falls die Mitgliederversammlung keine anderen 
Personen beruft. 

(2) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 
Vermögen des Vereins zu gleichen Teilen an mindestens zwei juristische Personen des öffentlichen 
Rechts oder andere steuerbegünstigte Körperschaften zwecks Verwendung für den Tierschutz (§ 52 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 14 AO). 

(3) Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend, wenn dem Verein die Rechtsfähigkeit 
entzogen wurde. 

  

Werne, den 19. September 2025 

  

 


